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Die Frauen sind gesetzlich
diskriminiert
Die Lage der Frau ist im vergangenen
Jahrzehnt, abgesehen von der Einführung
des Frauenstimm- und -Wahlrechts, von
Rechtsänderungen wenig beeinflusst wor-
den. Zu diesem Schluss kommt die Eidge-
nössische Kommission für Frauenfragen in
ihrem am 18. August veröffentlichten Rap-
port über die rechtliche Stellung der Frau
in der Schweiz. Für die nächste Zeit sei
aber doch ein gewisser Wandel zu erwar-
ten, heisst es optimistisch in dem Bericht,
der eine ganze Liste von Ungleichheiten
der Behandlung von Mann und Frau im
Bundesrecht aufführt. Die Ungleichbehand-
lung mag nicht immer zum Schaden der
Frau sein, zementiert aber — wie die Eid-
genössische Kommission für Frauenfragen
in diesem neuen Bericht festhält — die tra-
ditionelle Rollenverteilung der Geschlech-
ter. Bei ihrer Einsetzung im Jahre 1976 er-
hielt die Kommission für Frauenfragen un-
ter anderem den Auftrag, periodisch über
die Situation der Frauen in der Schweiz
zu berichten. Ein erster Teilbericht, der
sich mit den Bereichen Gesellschaft und
Wirtschaft befasst, wurde im November
1979 veröffentlicht, der nun vorliegende
dritte Teil beleuchtet die Lage unter dem
Aspekt des schweizerischen Bundesrechts.
Die Untersuchungen über die persönliche
Situation der Frau (Familie und Familien-
losigkeit) und über die sogenannte Frauen-
szene sollen in absehbarer Zeit folgen.

Ungleich schon in der Verfassung
Wie aus dem neuen Bericht hervorgeht,
werden Mann und Frau auf der Stufe der
Bundesverfassung ungleich behandelt.
Insgesamt sieben Bestimmungen unseres
Grundgesetzes machen einen Unterschied
zwischen den Geschlechtern. Als Beispiele

seien lediglich die fehlende Wehrpflicht
der Schweizerin, das Prinzip der Familien-
besteuerung in der direkten Bundessteuer
und der Vorbehalt des kantonalen Rechts
in Sachen Frauenstimmrecht auf kantona-
1er und kommunaler Ebene erwähnt. Der
Katalog der Ungleichheiten umfasst so-
dann zahlreiche Normen des Bürgerrechts,
des Privatrechts, des Strafrechts, des Mi-
litärs, des Steuerrechts, des öffentlichen Ar-
beitsrechts, der Sozialversicherung, der
Fürsorge und des Ausländerrechts. Ge-
wisse Bestimmungen — so namentlich im
Bürgerrecht und im Zivilrecht — erweisen
sich als diskriminierend, behandeln sie die
Frau doch nicht als freien, selbständigen
und selbstverantwortlichen Menschen, son-
dem vor allem in ihrer Funktion als Mutter
oder als Ehefrau. Von fundamentaler Be-
deutung ist dabei das geltende Eherecht
von 1912, dem dieses Frauen- und Fami-
lienbild der Jahrhundertwende zugrunde
liegt: ausgegangen wird vom «Normalzu-
stand» der traditionellen Ehe mit der alt-
hergebrachten Arbeitsteilung zwischen
dem Mann als Versorger und der Frau als
Hausfrau und Erzieherin der Kinder. Die
starre Ausgestaltung der Familie als ge-
sellschaftliche Grundnorm wirkt sich auch
auf andere Rechtsgebiete (Sozialversiche-
rungsrecht, Strafrecht, Schuldbetreibungs-
und Konkursrecht usw.) aus. Das Familien-
recht befindet sich derzeit in einer umfas-
senden Revision. Nach der Einführung des
neuen Eherechts, das Mann und Frau zu-
mindest formal als gleichberechtigte Part-
ner betrachtet, dürften auch die Vorschrif-
ten weiterer Rechtsgebiete dem veränder-
ten Frauenbild angepasst werden.

Ungleichheiten zugunsten der Frau
Nicht immer brauchen die Ungleichheiten
zum Nachteil der Frau zu sein. Die Sonder-
bestimmungen für Frauen im Arbeitsrecht
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etwa möchten die weiblichen Arbeitnehmer
privilegieren, indem diese nur unter be-
sonderen, durch Verordnung zu bestim-
menden Voraussetzungen zu Nacht- und
Sonntagsarbeit herangezogen werden dür-
ten. Spezielle Rücksicht ist auch auf Ar-
beitnehmerinnen zu nehmen, die einen
Haushalt mit Familienangehörigen besor-
gen. Dieser besondere Schutz der berufs-
tätigen Mütter, so gibt die Frauenkommis-
sion zu bedenken, «zementiert jedoch die
traditionelle Rollenverteilung, wonach aus-
schliesslich die Frau die Verantwortung
für Haushalt und Kindererziehung trägt».
Dazu schwächen derartige Vorschriften die
Stellung der Frau auf dem Arbeitsmarkt.
Die starre Ausgestaltung der Familie als
gesellschaftliche Grundnorm wirkt sich
auch auf andere Rechtsgebiete (Sozialver-
sicherungsrecht, Strafrecht, Schuldbetrei-
bungs- und Konkursrecht usw.) aus.

In Exkursen geht der Bericht der Frauen-
kommission auch auf die derzeit vor dem

Parlament liegende Volksinitiative «Gleiche
Rechte für Mann und Frau» und auf das
Personalrecht des Bundes ein.
Was den zweiten Punkt angeht, so ist der
Bund durch das Abkommen Nr. 100 der
Internationalen Arbeitsorganisation als Ar-
beitgeber verpflichtet, Mann und Frau
gleich zu behandeln. Diese Forderung ist
— trotz gewissen Lücken vor allem in der
Sozialversicherung — recht weitgehend
erfüllt.
Gestreift wird schliesslich der internatio-
nale Stand der Gleichberechtigung. Die
grosse Zahl einschlägiger Dokumente in-
ternationaler Organisationen beweist zwar
den hohen Stellenwert der Ratifizierung
von Übereinkünften und der Realisierung
im einzelnen Staat meist ein recht langer
Weg.
Der 70seitige Bericht kann zum Preis von
Fr. 6.50 bei der Eidg. Drucksachen- und
Materialzentrale (EDMZ), 3000 Bern, bezo-
gen werden.

Aus dem Katalog der Ungleichheiten
Am krassesten kommt die unterschiedliche
Stellung von Mann und Frau im Eherecht
zum Ausdruck. Die Revision des Eherech-
tes ist zwar im Gang, doch gelten wohl
noch auf Jahre hinaus folgende Bestim-
mungen des Zivilgesetzbuches über die
Ehefrau:
® Sie kann nicht mitentscheiden, wo die
Familie ihren Wohnsitz hat
® Sie darf nur mit der Bewilligung ihres
Mannes berufstätig sein
® Sie muss ihrem Mann die Verwaltung
des ehelichen Vermögens überlassen und
kann nicht einmal über die Zinsen aus ih-
ren Ersparnissen verfügen
® Sie muss mit der Heirat und allenfalls

ein zweites Mal mit der Scheidung ihren
Namen ändern.
Der Schweizer, der eine Ausländerin hei-
ratet, behält sein Bürgerrecht ohne weite-
res, während die Schweizerin zu diesem
Zweck eine Erklärung abgeben muss. Die
Schweizerin, die das Bürgerrecht auf ihr
Kind übertragen will, muss zur Zeit der
Geburt in der Schweiz wohnen.
Auch bei den Sozialversicherungen sind
die Frauen in verschiedener Hinsicht be-
nachteiligt. Die geplante 10. AHV-Revision
soll hier teilweise Abhilfe schaffen. Diskri-
minierend ist zum Beispiel:
# Die Ehepaarrente wird dem Mann über-
wiesen, auch wenn die Frau berufstätig
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